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1. Einleitung 

1.1 Zugang zum Thema der Arbeit 

Die Fragestellung, ob Ortsbeiräte (OBR) ebenso ehrenamtlich Tätige sind, wie Personen in  

Non Governmental Organizations /Nicht Regierungsorganisationen (NGO) / Non Profit Or-

ganisations/ nichtgewinnorientierte Organisationen (NPO)  oder eben doch ein Teil der Ver-

waltung, ist in den Hochzeiten des ehrenamtlichen Engagements insbesondere in der Kom-

munalpolitik überaus aktuell. Hierbei stellt sich gleichzeitig auch die Frage nach dem ĂQuo 

vadisñ: Wohin geht die Entwicklung des politischen Ehrenamtes unter den Vorzeichen der 

demografischen Entwicklung, dem Aussterben von Ortschaften auf dem flachen Land, der 

Ellbogengesellschaft und der erforderlichen Professionalisierung der Entscheidungsgremien? 

Ob bei Ausschreibungen der EU oder auf Bundes- bzw. Landesebene, ob in großen Städten 

oder kleineren Gemeinden, fast überall wird ein "Mehr" an Bürgerbeteiligung gefordert. Sie 

gehört zu den nicht verzichtbaren Elementen der Demokratie und scheint ein Wert an sich zu 

sein. Bürgerbeteiligung schafft die Legitimation (Ermächtigung)
  1

 und die Responsivität 

(Rückbindung) der politischen Entscheidungen. Dadurch wird Vertrauen für den politischen 

Entscheidungsprozess und die handelnden Akteure generiert, und dass ist entscheidend.
2
 Die 

Staatssekretärin des hessischen Innenministeriums, Oda Scheibelhuber, hat es anlässlich einer 

Veranstaltung des Deutschen Rosenvereins im Jahre 2006 in Bad Wilhelmshöhe (Kassel) so 

ausgedrückt: Ă Um so mehr die Globalisierung voranschreitet und Raum greift, um so mehr 

habe ich den Eindruck, dass die Menschen die Hacken in den Boden rammen und sich dort 

festhalten, wo sie sind und auch bleiben wollen ï in ihrer Heimat. Dort engagieren sie sich 

und sind für ihre Mitbürger da (é)!ñ  

Die Aktualität des Themas zeigt die Stadt Offenbach, in der es keine Ortsbeiräte gibt! Dies 

wurde am Donnerstag, dem 04. Dezember 2008 erneut durch die Mehrheit der Offenbacher 

Stadtverordnetenversammlung bestätigt. Die Begründung war neben den Mehrkosten u.a., 

dass es über Bürgerversammlungen und andere Foren genügend Bürgerbeteiligung gebe.
3
 

Völlig entgegengesetzt hat der Stadtrat von Erlangen am 23.Mai 2007 entschieden, dass auf-

grund der guten Zusammenarbeit, der Ortskenntnisse und der Bürgernähe, die Einrichtung der 

                                                 
1
 vgl. Kersting, Norbert (2002): Ehre oder Amt. Qualifizierung bürgerschaftlichen Engagements im  

   Kulturbereich   Opladen: Leske + Budrich, S.20 ff. 

2
 vgl. Vetter, A. (2008): Erfolgsbedingungen lokaler Bürgerbeteiligung VS Verlag für Sozialwissenschaften /   

   GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden, Wiesbaden, S. 9. 
3
 vgl. http://www.fr-online.de/frankfurt_und_hessen/nachrichten/stadt_offenbach/1626517_... vom 08.12.08. 

http://www.fr-online.de/frankfurt_und_hessen/nachrichten/stadt_offenbach/1626517_...%20vom
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Ortbeiräte gerechtfertigt sei und zum Ergebnis kam, diese Einrichtung vorerst bis zum Jahre 

2014 fortzuführen.
4
 

Weltweit gibt es Beteiligungsformen, ähnlich den OBR in den Kommunen, die der Bevölke-

rung die Gelegenheit geben, über ihre Stadt bzw. ihren Stadtteil mitzubestimmen. Ein insbe-

sondere in Hessen viel beachtetes Projekt ist das von Porto Alegre (Südbrasilien). Der Betei-

ligungshaushalt (Orcamento Participativo) in Porto Alegre mit ca. 1,44 Mio. Einwohnern, 

stellt nach Aussage der brasilianischen Soziologin Maria Gloria Cohn ein Beispiel eines "neu-

en Paradigmas des kollektivem Handelns" dar. Neu an diesem System von 1979 ist die Kon-

zeption der Stadt- und Finanzplanung sowie Infrastrukturprojekte unter der mehrstufigen Ein-

beziehung der betroffenen Bürger, wo vormals nur Politiker und Verwaltungschefs hinter 

verschlossenen Türen beschlossen hatten. Die Stadt wurde erst in vier, dann in sechzehn Be-

zirke unterteilt, die dann ihrerseits Repräsentanten für den sog. Gemeinschaftsrat (Conselho 

Comunitario) bestimmen. Bei der Aufteilung der Stadt gab es einen entscheidenden Unter-

schied zu früher: Die Einwohnerorganisationen selbst konnten über die Aufteilung mitent-

scheiden und die Stadtverwaltung hat diese Entscheidung akzeptiert. Dies und anderes mehr 

ist in vielen Stadtverwaltungen in Brasilien und selbst in einigen Städten in Deutschland als 

beispielhaft übernommen worden.
5
 

 

Der gesellschaftliche Wandel, aber auch die demografische Entwicklung stellen der Gesell-

schaft Fragen, die gelöst sein wollen, wenn das Ehrenamt, ob im politischen, sportlichen oder 

gesellschaftlichen Bereich, in diesem Rahmen erhalten bleiben soll. Immer mehr Mitmen-

schen sind nicht nur in den Vereinen, Verbänden oder Organisationen, sondern auch in der 

Kommunalpolitik aufgefordert ihr Schicksal und das der Gremien, die sie vertreten, selbst und 

unentgeltlich  in die Hand zu nehmen. Dies ist nicht nur allein aus finanziellen Gründen er-

forderlich. Die hier vorliegende Masterarbeit versucht einen Anstoß zu geben und etwas Licht 

ins Dunkel zu bringen. Als Ansprechpartner sind in einer Umfrage über 750 Menschen aus 

fünf Städten in Hessen befragt worden, die an der Schnittstelle zwischen Bevölkerung und 

Politik sitzen. Dabei ist eine Rücklaufquote von 38,4% als repräsentabel anzusehen. Es han-

                                                 
4
 vgl. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Erlangen über Ortsbeiräte 

  Die Stadt Erlangen erlässt aufgrund des Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO)     

  folgende Änderungssatzung: Artikel 1: In § 8 der Satzung der Stadt Erlangen über Ortsbeiräte wird das Datum   

  Ă30. April 2008ñ durch das Datum Ă30. April 2014ñ ersetzt und verºffentlicht. Beschluss am 23.05.07. 

 
5
 vgl. Zimmermann, Clóvis (2006): Politische Partizipation in Brasilien. Ein Vergleich der Stadtplanungsmodelle   

         von Porto Alegre und Curitiba. Frankfurt am Main, London: IKO - Verl. für Interkulturelle  

         Kommunikation, S.149ï153. 
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delt sich ausschließlich um die Mitglieder der Ortsbeiräte, die wie alle anderen Gemeindever-

treter für 5 Jahre gewählt werden
6
. Neben einer intensiven Literaturrecherche zum Thema 

wurden im Rahmen dieser Masterarbeit und der o.a. Breitenbefragung zusätzlich Expertenge-

spräche mit kompetenten Gesprächspartnern aus den Bereichen Kirche, Politik und Verwal-

tung geführt, um hier gewissermaßen eine Matrix mit Innen- und Außenansicht, sowie Quer-

ansichten und Erfahrungswissen aus anderen, verwandten Bereichen zu erstellen. 

 

Schwerpunkt der Arbeit ist die empirische Analyse in Form einer Breitenbefragung der Orts-

beiräte, um deren extrinsischen und intrinsischen Motive zu analysieren und besondere Um-

feld-Situationen nachvollziehen zu können. Dies nicht nur, um darauf hinzuweisen, wo gege-

benenfalls die Schnittstellenproblematiken liegen, sondern um den Entscheidungsträgern 

messbare Zahlen und Beispiele an die Hand zu geben. 

Motivation: 

Die Motivation zu dieser Studie ist aus einer Diskussion entstanden, die der Autor - selbst seit 

März 2004 Ortsvorsteher von Bad Wilhelmshöhe (Kassel) ï anlässlich eines Ortstermins bzgl. 

eines Straßenbauprojekts mit einem Stadtbaurat über die rechtzeitige Beteiligung des OBR 

hatte. In deren Verlauf machte der Stadtbaurat dem Ortsvorsteher den Vorwurf, dass seine 

Meinung doch kontraproduktiv gewesen sei - der Ortsvorsteher müsse doch die Meinung der 

Verwaltung vertreten, da er doch ein Teil von ihr sei. Auch über den Wahrheitsgehalt dieser 

These soll hier entschieden werden. 

1.2 Ziel der vorliegenden Untersuchung 

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die Klärung folgender Frage: Sind die OBR-

Mitglieder mit ihrer Gesamtsituation in Bezug auf die Bürger, die Verwaltungen und die Hes-

sischen Gemeindeordnung zufrieden und: Wie nehmen sie sich selbst und ihre ehrenamtliche 

Tätigkeit wahr?  

Die vorliegende Arbeit sieht ihre Aufgabe darin, die Ortsbeiräte als kommunales Gremium 

näher zu beleuchten und gleichzeitig das Umfeld zu analysieren, in dem die Personen han-

deln. Es können nicht alle Faktoren angesprochen werden. So wird z.B. nicht intensiver auf 

                                                 
6
 vgl. §36 HGO; Art. 9 Abs. 2 des Gesetzes zur Stärkung der Bürgerbeteiligung und kommunalen Selbstverwal-

tung: "Die Wahlzeitverlängerung auf fünf Jahre nach Art. 1 Nr. 4 und 13 Buchst. a, Art. 2 Nr. 4 und Art. 3 

Nr. 2 gilt nicht für die Wahlzeiten der Vertretungskörperschaften, die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens die-

ses Gesetzes im Amt sind. 
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die demographische Entwicklung in Hessen eingegangen und diese auf die Ortsbeiräte herun-

ter gebrochen. Obwohl der hinten vorgestellte Fragebogen diese Problematik in Frage 7 an-

satzweise aufgreift, jedoch nur als Exkurs. Weiterhin werden die Geschlechtszugehörigkeit 

der OBR-Mitglieder, die Verweildauer im Ortsbeirat wie auch der Zeitaufwand für die ehren-

amtliche Tätigkeit thematisch ausgespart. Dies würde in jedem Fall den Rahmen der vorlie-

genden Arbeit sprengen. Ebenso wurde, aus Gründen der Anonymitätswahrung der betroffe-

nen Ortsbeiräte, auf die Einzelauswertung der Städte verzichtet.  

 

1.3 Inhaltlicher und organisatorischer Aufbau der Arbeit  

Nach der Hinführung zum Thema und den Aufbau-Erläuterungen, wird die ausgewählte Me-

thode  - Analyse verschiedener Aspekte in Form einer empirischen Studie   - mit Hilfe eines 

Fragebogens, welcher an 750 Ortsbeiräten in Hessen verteilt wurde, dargestellt. Neben der 

aufwendigen Literaturrecherche zum Thema sollen die Definitionen und Erläuterungen der 

Begriffe ĂNGO, NPO, Ehrenamtñ mehr Trennschärfe erzeugen. Gleichzeitig ist beabsichtigt, 

dadurch auch eine Negativabgrenzung aufzubauen und das Themengebiet klar strukturiert 

einzugrenzen. Die geschichtliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, un-

ter denen die OBR arbeiten, runden die Vorfeldinformationen ab, um sich dann den Formen 

der OBR in Hessen zu widmen, die sich durch geschichtliche Veränderungen, topografische 

Bedingungen und politische Gegebenheiten in Hessen jeweils vor Ort ganz unterschiedlich 

entwickelt haben. Exemplarisch werden fünf Städte aus Hessen mit ihren Stadtteilen und den 

darin arbeitenden OBR vorgestellt, um anschließend im empirischen Teil die Methode der 

empirischen Studie zu erläutern und die Auswertung des Fragebogens systematisch zu analy-

sieren.  

Ergänzt werden soll nach der intensiven Innenansicht der OBR das Bild durch kompetente 

Expertenmeinungen.  Was denkt der Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-

Waldeck, Prof. Dr. Martin Hein, über die Ortsbeiräte? Wie sieht der Hessische Innenminister 

Volker Bouffier die ehrenamtliche, kommunalpolitische Ebene und was kann die Amtsleiterin 

des Büros der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel, Edith Schneider, aus ihrer täg-

lichen Arbeit mit den OBR berichten? Alle haben auf sehr unterschiedliche Weise mit den 

Ortsbeiräten (OBR) zu tun bzw. zu tun gehabt. 
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1.4 Methodenauswahl 

Für die vorliegende Arbeit wurden die Methoden der Literaturrecherche
7
, der Breitenbefra-

gung sowie die Expertengespräche gewählt. Durch die Literaturrecherche kann neben der 

Ermittlung des Bedarfs an einer solchen Studie aus den Fehlern - z.B. für die Untersuchungs-

methode ï anderer Autoren gelernt werden, die sich bereits an verwandten wissenschaftlichen 

Themen versucht haben. Zusätzlich stellt die Literaturrecherche eine Art Ideensammlung dar, 

die u.a. Anregungen aus vergangenen Studien aufgreifen kann. Bei der Breitenbefragung 

können wichtige Anhaltspunkte für den Aufbau eines innovativen Gestaltungsrah-

mens/Handlungsrahmens für OBR und Rathäuser gewonnen und darauf aufbauend Hand-

lungsempfehlungen abgeleitet werden
8
. In den abschließenden Expertengesprächen soll die 

Einschätzung der Experten aus dem jeweiligen Fachgebiet, sowie deren Meinungen, Potenzia-

le und Perspektiven zum Thema Ortsbeiräte gehört werden und zu einem möglichen Innovati-

onsprozess beitragen.  

1.5 Darstellung von NGO/NPO/Ehrenamt 

Definitionen und Abgrenzungen   

NGO = Non-Governmental Organzations 

Obwohl der Begriff ñDritter Sektorñ in der Allgemeinheit weitgehend unbekannt ist, gibt es 

gleichzeitig kaum jemanden, der den Dritten Sektor und seine Leistungen, wie Pflege-u. Be-

treuungsleistungen, sportliche Aktivitäten, Weiterbildungsangeboten, Kinderbetreuung und 

kulturelle Angebote u.v.m., nicht schon einmal in Anspruch genommen hat. Meist werden 

diese Leistungen von Vereinen erbracht, allerdings ist der Dritte Sektor weit mehr. Er umfasst 

Verbände, Genossenschaften, gemeinnützige GmbHs, ebenso wie Stiftungen. Alle haben eins 

gemeinsam: 

Sie arbeiten nicht gewinnorientiert, sondern legen Wert darauf, wirtschaftliche Ziele 

mit ethischen und sozialen Zielsetzungen zu verbinden. Es wird die Effizienz der marktwirt-

schaftlich orientierten Unternehmen mit der Gemeinwohlorientierung des Staates kombiniert. 

Ergo ist die Arbeit Ăfür die Bevölkerung gemeinsam mit der Bevölkerungñ und laut Riesen-

felder und Wetzel somit, ein wesentlicher Charakterzug des Dritten Sektors. Die Werte 

                                                 
7
 vgl. http://www.pflegeforschung.net/Literaturrecherche.pdf  vom 27.12.08 

8
 vgl. Völker, Rainer; Sauer, Sigrid; Simon, Monika (2007): Wissensmanagement im Innovationsprozess.  

         Heidelberg: Physica-Verl, S.176ï201. 

http://www.pflegeforschung.net/Literaturrecherche.pdf
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Kommunikation, Solidarität und Freiwilligkeit sind zielführend für den Dritten Sektor, nicht 

das Recht und die Hierarchie des staatlichen Sektors ebenso nicht das Geld und der Wettbe-

werb des Marktsektors. Der Dritte Sektor orientiert sich am gesellschaftlichen Gebrauchs-

wert.
9
 

 

Schon im 19. Jahrhundert wurde 1839 in Form der ersten Menschenrechtsorganisation ï die 

Foreign Anti-Slavery Society (Anti-Sklaverei-Gesellschaft) -  gegründet. Dem folgte 1863 die 

weltweit erste humanitäre Organisation, das Rote Kreuz. Durchgesetzt hat sich jedoch der 

Begriff NGO erst seit 1945. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs ist die Zahl der NGOs konti-

nuierlich gestiegen. Waren im Jahr 1951 weltweit noch 832 NGOs registriert
10

, so wurden 

1972 bereits 2.200 und in den 1980ér Jahren ca. 4.500 gezählt. 

Die Zahl der NGOs im Jahre 2004 lag bei 7.300 und damit sind sie ein fester Bestandteil aller 

Global Governance
11

 Ansätze. Der aktuelle Stand der weltweit operierenden NGOs liegt bei 

58.859. Sie erhöhen damit das Gewicht der Zivilgesellschaft weltweit und bringen den Um-

weltschutz, die soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte immer wieder in das Gespräch. 

NGOs sind keine politischen Parteien zuzuordnen und nehmen trotzdem für sich in Anspruch, 

die allgemeinen Gesellschaftsinteressen zu vertreten. Genau da setzt die Kritik an. Es wird die 

starke Stellung der NGOs kritisiert, da sie nicht öffentlich legitimiert sind (etwa durch Wah-

len). Selbst  NGOs, die sich für mehr Demokratie einsetzen, sind nicht gewählt und damit 

nicht ermächtigt, im Namen des Volkes tätig zu werden. Hinzu kommt, dass sie intern nicht 

unbedingt immer demokratisch strukturiert sind und zuweilen ihre Spendenabhängigkeit im 

Gegensatz zu ihrer moralischen Glaubwürdigkeit steht.  

Die UIA definiert NGOs folgendermaßen: 

Definition of NGOs 

ñA non-governmental organization (NGO) is any non-profit, voluntary citizens' group which 

is organized on a local, national or international level. Task-oriented and driven by people 

with a common interest, NGOs perform a variety of service and humanitarian functions, bring 

citizen concerns to Governments, advocate and monitor policies and encourage political par-

                                                 
9
 vgl. Riesenfelder, Andreas & Wetzel, Petra ( (2005): Handbuch der EQUAL-Entwicklungspartnerschaft   

    āDer Dritte Sektor in Wienô, L&R Sozialforschung, S.3-10.  

 
10

 vgl. K.G. Saur (2006): Union of International Associations (UIA), Yearbook of International Organizations:   

     Statistic of international organizations 2005/2006 Guide to global civil society networks;  

     http://www.bpb.de/wissen/3UD6BP,0,0,NichtRegierungsorganisationen_(NGOs).html vom 08.12.08. 

11
 vgl. Globale Strukturpolitik; http://umweltdatenbank.de/lexikon/global_governance.htm vom 12.01.09 

http://www.bpb.de/wissen/3UD6BP,0,0,NichtRegierungsorganisationen_(NGOs).html
http://umweltdatenbank.de/lexikon/global_governance.htm
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ticpation through provision of information. Some are organized around specific issues, such 

as human rights, environment or health. They provide analysis and expertise, serve as early 

warning mechanisms and help monitor and implement international agreements. Their rela-

tionship with offices and agencies of the United Nations system differs depending on their 

goals, their venue and the mandate of a particular institution.ò
12

 

NPO = Non-Profit-Organisation 

Als NPOs bezeichnet man jene Organisationen in frei-gemeinnütziger oder privat-

gewerblicher Trägerschaft, welche ergänzend zu Staat und Markt spezifische Zwecke der Be-

darfsdeckung, Förderung und/oder Interessenvertretung/Beeinflussung (Sachzieldominanz) 

für ihre Mitglieder (Selbsthilfe) oder Dritte wahrnehmen. Sie verfolgen keine kommerziellen 

(Rendite-)Interessen, sondern dienen gemeinnützigen sozialen, kulturellen oder wissenschaft-

lichen Zielsetzungen ihrer Mitglieder.
13

  

  

Abbildung 1-1
14

 - Der dritte Sektor - 

 

Ehrenamt = Das Ehrenamt 

                                                 
12

 vgl. http://www.ngo.org/ngoinfo/define.html vom 08.12.08 

13
 vgl. Gerlach,I.(2004): Familienpolitik. Lehrbuch. VS Verlag für Sozialwissenschaften, S.54  

14
 vgl. http://www.bpb.de/publikationen/XUZ8YK,3,0,Was_sind_Verbaende.html  vom 28.12.08. 

http://www.ngo.org/ngoinfo/define.html
http://www.bpb.de/publikationen/XUZ8YK,3,0,Was_sind_Verbaende.html
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Das Ehrenamt ist keine Randerscheinung, sondern eher ein Massenphänomen. Dies ergibt die 

Erhebung die TNS-Infratest Sozialforschung in ihrem Freiwilligensurveys von 1999 - 2004. 

D.h. jeder Dritte im Alter über 14 Jahre gibt an, in unserem Land neben seinen Pflichten des 

Alltags etwas freiwillig für andere Menschen bzw. die Gemeinschaft zu tun. Das bedeutet 

eine Gesamtzahl von ca. 23,4 Millionen Ehrenamtlichen in Deutschland.
15

 Dies geht aus dem 

neuesten Freiwilligensurvey, veröffentlicht 2005 im Auftrag des Bundesministeriums für Fa-

milie, Senioren, Frauen und Jugend, hervor.
16

 Im Vergleich gab es zwischen 1999 und 2004 

sogar erfreuliche Veränderungen. Hier einige Beispiele: 

¶ Anstieg der Engagementsquote von 34 auf 36% 

¶ Anstieg des Engagementpotenzials von 26 auf 32% 

¶ Jugendliche bilden darin eine sehr starke Gruppe (Quote: 36%; Potenzial: 43%) 

¶ Deutlicher Anstieg der über 60-Jährigen von 26 auf 30% 

ĂMit Ehre und Amt haben die wenigsten ehrenamtlichen Tätigkeiten heute noch zu tun. Eher 

verbinden wir damit engagierte Formen freiwilliger und unbezahlter Arbeit in Kirchen, Ver-

bänden, Sportvereinen, Selbsthilfegruppen und im politischen Feldñ erläutert dazu Nowottka 

zur Begriffsbestimmung des Ehrenamtes.
 17

  Dagegen sieht Notz den Begriff vieldeutiger: 

Dritter Sektor, Selbsthilfe, neues Ehrenamt, freitätige Mitarbeit, Bürgerschaftliches Engage-

ment, Volonteering, Arbeit non for profit, Gemeinsinn, Bürgerarbeit sind "soziale Erfindun-

gen" der letzten Jahre, durch die der nach Ansicht vieler missglückte Begriff  ĂEhrenamtñ 

ersetzt werden soll. Bürgerschaftliches Engagement ist situativ differenziert zu betrachten.
18

 

 

2. Das Entwicklungsumfeld der Ortsbeiräte 

2.1 Die rechtlichen Rahmenbedingungen 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Ortsbeiräte in Hessen ergeben sich aus der  

                                                 
15

 vgl. Nowottka, Dietmar (2008): Ehre, wem Ehre gebührt. Erfolgreich Ehrenamtliche leiten. 2. Aufl.  

           Kassel: Oncken, S.9. 

16
 vgl. Freiwilligensurveys 1999 und 2004-TNS Infratest Sozialforschung , im Auftrag des BMFSFJ 

17
 vgl. Nowottka (2008), S.13.  

18
 vgl. Notz, Gisela (1999): Die neuen Freiwilligen. Das Ehrenamt - eine Antwort auf die Krise. 2., aktualisierte   

          Aufl. Neu-Ulm: AG-SPAK-Publ. (AG-SPAK-Bücher Kleine Reihe, 134), S.27. 



Martin Engels Die rechtlichen Rahmenbedingungen 9 

Hessischen Gemeindeordnung. Insbesondere §§ 81,82 HGO - Ă§ 1 der Aufgaben und Befug-

nisse des Ortsbeirats (§ 82Abs.3HGO); (1) Der Ortsbeirat vertritt die Interessen der Einwoh-

nerinnen und Einwohner seines Ortsbezirks gegenüber der Gesamtgemeinde.ñ
 19

 , wie ihn 

Adrian sieht,  i.V.m. §§ 35, 35a, 36 HGO sowie die GO der Ortsbeiräte (siehe als Anlage die 

GO der Ortsbeiräte der Stadt Kassel) - definieren die Aufgaben der OBR. 

Die ehrenamtliche Tätigkeit und die erforderlichen Eigenschaften des Bürgers, der sie über-

nimmt, sind im § 21 HGO beschrieben. Weiterhin wird im § 24 HGO die Verschwiegenheits-

pflicht angesprochen. Diese gilt insbesondere für ihm bekanntgewordene Angelegenheiten, 

die dem ehrenamtlich Tätigen, auch nach Beendigung seiner Tätigkeit, zur Kenntnis gelangt 

sind. Hierüber hat er Verschwiegenheit zu wahren. Der § 25 HGO befasst sich mit dem Wi-

derstreit der Interessen. Hier heißt es u.a. unter (1) Niemand darf in haupt- oder ehrenamtli-

cher Tätigkeit in einer Angelegenheit beratend oder entscheidend mitwirken, wenn er 

1. durch die Entscheidung in der Angelegenheit einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil 

erlangen kann,  

2. Angehöriger einer Person ist, die zu dem in Nr. 1 bezeichneten Personenkreis gehört,  

3. eine natürliche oder juristische Person nach Nr. 1 kraft Gesetzes oder in der betreffenden 

Angelegenheit kraft Vollmacht vertritt (Einzel- oder Gesamtvertretung),  

4. bei einer natürlichen oder juristischen Person oder Vereinigung nach Nr. 1 gegenEntgelt 

beschäftigt ist, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dadurch Befangenheit gege-

ben ist, (é) 

Im § 27 HGO ist die Entschädigung und der Verdienstausfall geregelt. 

Im § 35 HGO ist die Unabhängigkeit der Gemeindevertreter geregelt und geklärt, dass sie ihre 

Tätigkeit nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das Gemeinwohl bestimmten Über-

zeugung ausüben und nicht an Aufträge und Wünsche der Wähler gebunden sind.  

Im § 35a HGO ist die Mandatssicherung geregelt, die deutlich macht, dass niemand gehindert 

werden darf, sich um ein Mandat als Gemeindevertreter zu bewerben, es anzunehmen oder 

auszuüben. Benachteiligungen am Arbeitsplatz sind nicht zulässig. Im § 36 Satz 1 HGO ist 

die Wahlzeit auf 5 Jahre festgelegt. 

 

                                                 
19

 vgl. Adrian, Ulrike (2004): Geschäftsordnungen für Gemeindevertretung, Ausschüsse und Ortsbeiräte in Hes 

           sen. Kommentar. 3., vollst. ¿berarb. und erw. Auflé Stuttgart: Kohlhammer {[u.a.], S.160. 
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Gem. § 81 Abs.1 HGO können in Gemeinden durch Beschluss der Gemeindevertretung Orts-

bezirke gebildet werden, hierbei sollen bestehende örtliche Gemeinschaften berücksichtigt 

werden, d.h. es sollen w.g. keine traditionellen Ortsgemeinschaften getrennt werden. Für je-

den Ortsbezirk ist ein OBR einzurichten. Die Abgrenzung der Ortsbezirke, die erst zum Ende 

der Wahlzeit geändert werden können, und die Einrichtung der OBR sind in der Hauptsatzung 

der Gemeinde zu regeln. Gem. § 81 Abs.2 Satz 1 HGO kann ein Ortsbezirk frühestens zum 

Ende der Wahlzeit aufgehoben werden, der Beschluss dazu bedarf der Mehrheit der Gemein-

devertreter und der Zustimmung des OBR. Gem. § 82 Abs.1 Satz 1 HGO werden die Mitglie-

der des OBR von den Bürgern des Ortsbezirks gleichzeitig mit den Gemeindevertretern für 

die Wahlzeit der Gemeindevertretung gewählt. Nach § 82 Abs.1 Satz 3 HGO besteht der OBR 

aus mindestens drei höchstens neun Mitgliedern, in Ortsbezirken mit mehr als 8000 Einwoh-

nern aus hºchstens neunzehn Mitgliedern (é). In Ä 82 Abs.1 Satz 5 ist geregelt, dass Ge-

meindevertreter, die in dem Ortsbezirk wohnen, jedoch nicht dem OBR als ordentliche Mitg-

lieder angehören, dennoch an seinen Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen können. 

Dies gewährleistet die Beratungstätigkeit der z.B. Stadtverordneten aus dem Ortsbezirk. Gem. 

§ 82 Abs.2 1. Halbsatz HGO sind die Mitglieder des OBR ehrenamtliche Tätige im Sinne der 

§§ 24-26 und 27 HGO. Im § 82 Abs.3 HGO sind, wie schon o.g. die Aufgaben und Befugnis-

se des OBR festgelegt: 

 

1. Der Ortsbeirat ist zu allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk betreffen, zu 

hören, insbesondere zum Entwurf des Haushaltsplans. 

 

2. Er hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk angehen.  

 

3. Er hat zu denjenigen Fragen Stellung zu nehmen, die ihm von der Gemeindevertretung 

oder vom Gemeindevorstandvorgelegt werden.  

 

Gem. § 82 Abs.4 Satz 2 HGO sind dem OBR zur Erledigung seiner Aufgaben erforderliche 

Mit tel zur Verfügung zu stellen. Nach § 82 Abs.6 Satz 1 erster Halbsatz der HGO kann die 

Gemeindeversammlung/Stadtverordnetenversammlung einer Stadt oder Gemeinde eine Ge-

schäftsordnung für Ortsbeiräte (GO), die sich im Wesentlichen an die HGO anlehnt, beschlie-

ßen. Diese regelt das Innenverhältnis der OBR sowie ihre Rechte, Pflichten, Sitzungsverlauf 

und Wahlen. Zusätzlich werden lokale Besonderheiten berücksichtigt, welche sich insbeson-



Martin Engels Die geschichtliche Entwicklung 11 

dere ausdrücken in der Auflistung der Entscheidungsrechte des OBR, der Anhörungsrechte 

des OBR und in welchen Fällen der OBR zu informieren ist.
20

 

 
 

2.2 Die geschichtliche Entwicklung 

 ĂGemeinden sind wichtiger als Länder.ñ Diese Aussage traf Bundespräsident Theodor Heuss 

am 07.Dezember 1949 in Wiesbaden, um die Bedeutung der kommunalen Selbstverwaltung 

für das Leben der Bürger nach dem Zweiten Weltkrieg herauszustellen. Bei der Schaffung der 

Verfassungsgarantie für die kommunale Selbstverwaltung hatte man bereits drei Jahre zuvor - 

im Jahr 1946 - auf die Ideen des Freiherrn vom Stein zurückgegriffen.
 21

 

Die Gebietsreform in Hessen wurde in den Jahren 1972 bis 1977 mit dem Ziel durchgeführt, 

durch größere Verwaltungseinheiten gleichzeitig leistungsfähigere Gemeinden und Landkrei-

se zu schaffen. Am 28. Februar 1969 gab es in Hessen noch 2642 Gemeinden, 39 Landkreise 

und 9 kreisfreie Städte. 

Die damalige hessische Landesregierung hatte vor, die Zahl der Gemeinden auf 500 und die 

der Kreise auf 20 zu reduzieren. Zuerst wurde auf Freiwilligkeit gesetzt, eine Zwangszusam-

menlegung drohte ab dem 1. Juli 1974. Zum 31. Dezember 1971 hatte sich die Zahl der Ge-

meinden auf 1233 verringert. 

Die Gebietsreform war ein wichtiges Projekt der von 1970 bis 1974 amtierenden Regierung. 

Sie war politisch hoch umstritten. Insbesondere die Bildung einer "Stadt Lahn" aus den 15 km 

entfernt liegenden Städten Gießen und Wetzlar stieß auf heftigen Widerstand und musste nach 

nur 31 Monaten zurückgenommen werden. Im Rahmen dieser Gebietsreform wurden dann die 

neu eingemeindeten Gemeinden mit Ortsbeiräten bedacht, die die dortige Bevölkerung in aus-

reichendem Maß ï als Ersatz für die verlorene Eigenständigkeit - vertreten sollten.
22

 

                                                 
20

 vgl. §§ 3-5 der Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte in der Stadt Kassel im Anhang  

21
 vgl. Schubert, Walter (1976): ĂGemeindliche Selbstverwaltung als Bauelement des Landes Hessenñ, Erwin   

           Stein (Hrsg.): 30 Jahre Hessische Verfassung, Wiesbaden, S. 351. 

22
 vgl. Voit, Hans (1976): ĂDie kommunale Gebietsreformñ in Erwin Stein (Hrsg.): 30 Jahre Hessische Verfas  

            sung, Wiesbaden, S.380  

http://de.wikipedia.org/wiki/1972
http://de.wikipedia.org/wiki/1977
http://de.wikipedia.org/wiki/28._Februar
http://de.wikipedia.org/wiki/1969
http://de.wikipedia.org/wiki/Hessen
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinde
http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreisfreie_Stadt
http://de.wikipedia.org/wiki/Hessische_Landesregierung
http://de.wikipedia.org/wiki/1._Juli
http://de.wikipedia.org/wiki/1974
http://de.wikipedia.org/wiki/Lahn_%28Stadt%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Gie%C3%9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/Wetzlar
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Heute gibt es in Hessen 426 Gemeinden in 21 Landkreisen und fünf kreisfreie Städte und drei 

Regierungsbezirke.
 23

 Albertin/Wersebe äußern sich wie folgt dazu: ĂSo sehr die Gebietsre-

form einerseits einen historisch notwendigen und bedeutsamen Modernisierungsschub ge-

bracht hat, so sehr hat sie andererseits das Dilemma hinterlassen, dass ihre Folgemängel kor-

rigiert werden müssen, ohne dass ihre Fortschritte gefªhrdet werden.ñ
24

 Ergänzend dazu sehen 

Kersting/Heddrich die Situation folgendermaßen: "Seit 25 Jahren tragen die hessischen Ge-

meinden an den Erblasten der Gebietsreform. Damals wurde die Zahl der eigenständigen 

Kommunen von etwa 2693 auf 427 reduziert. Künstliche Städte entstanden, wie z.B. 

Schwalmstadt, und wurden z.T. wieder aufgelöst, wie die Stadt Lahn (Gießen, Wetzlar, etc.), 

(é). Um ihnen (gemeint sind die aufgelösten Gemeinden; Anm. des Autors) jedoch noch 

zumindest ein geringes Mitspracherecht einzuräumen, wurden in der Hessischen Gemeinde-

ordnung (HGO) die Ortsbeiräte festgeschrieben. Ortsbeiräte haben die Funktion eines Hilfs-

ausschusses für die Gemeindevertretung. Sie können, müssen 

aber nicht eingerichtet werden (é)."
25

 

 

Abbildung 2-1
26

 - Hessenkarte mit Landkreisen -  

2.3 Die fünf ausgewählten Städte 

Mit einer Fläche von 21.115 Quadratkilometern und 6,1 Millio-

nen Einwohnern ist Hessen zu den mittelgroßen Flächenstaaten 

der Bundesrepublik Deutschland zu zählen.
27

 

Es wurden beispielhaft fünf Städte für diese Studie ausgewählt, die sich gleichmäßig geogra-

fisch über das Bundesland Hessen verteilen. Frankfurt am Main ist die größte Stadt in Hessen 

und die Metropole des Rhein-Main Gebietes. Der ĂJob-Motorñ mit Frankfurter Flughafen, der 

Europäischen Zentralbank, seiner Industrie und Dienstleistungsbetrieben zieht zahlreiche 

Menschen an, die hier sesshaft geworden sind. Fulda liegt in Osthessen im ehemaligen Zo-

                                                 
23

 vgl. Heidenreich/Böhme (Hrsg.) (2003): Hessen ï Land und Politik, Schriften zur politischen Landeskunde,  

           Band  6,S.293. 

24
 vgl. Albertin, L. & Wersebe, H. v. (1981): Erfahrungen mit Bezirks- und Ortsvertretungen (Melle Knoth).   

           S.3. 
25

 vgl. Kersting/Heddrich (1997,2): Beiräte in der Kommunalpolitik, Marburger Meinungsbilder, S.19. 
26

 vgl. http://weiter.bildung.hessen.de/bilder/hessen/hessenkarte_kreise.GIF.  vom 07.01.09 

27
 vgl. Kroll,Lothar (2006): Geschichte Hessens; Beck Verlag, München,S.7. 
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